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nichen V errieqelunqsanlaqen der S c hloßsysteme. Der umfangreiche t e c h 
nische Aufwand zur Installierung dieses Sicherungssystems ist gerecht
fertigt, weil die Praxis in Untersuchungshaftanstalten, in denen 
dieses Sicherungssystem bereits installiert ist, beweist, daß ein 
hoher Sicherheitskoeffizient erreicht wird. Fluchtversuche V e r h a f 
teter, selbst unter Beteiligung Verhafteter mehrerer V e r w a h r r ä u m e , 
können auf diese Weise wirksam eliminiert werden, da es ihnen auch 
nicht durch den Gebrauch von Schlüsseln, aufgrund der Blockierung 
des Schloßsystems, g e l i n g t , Schlösser zu öffnen.

Diese wesentlichen Sicherungs- und Airrmanlsgen sind wirkungsvoll zu 
ergänzen durch o p t o - e l e к irische Signalanlagen, die vorbeugend Si c h t 
kontakte Verhafteter verschiedener Vsrwahrräume verhindern, eiektro- 
mechanisch zu betätigende Schlösser mit Fernbedienung bei direkter 
Sicht oder infolge von F s r n b e o b a chtungsanlagen, C o d e s c h l ö s s e r , o p 
tische Kontrollanzeigen in Zentralen (zum Beispiel geöffnete V e r w a h r 
raumtüren) und anderen.

Grundsatz für die Forderung, in allen Untersuchungshaftanstalten des 
MfS sicher funktionierende elektronische, elektro-technische und opto- 
elektrische Sicherungs-, Signal- und Alarmanlagen zu installieren, 
muß sein, von realen materiell- und wissenschaftlich-technischen V o r 
aussetzungen auszugehen, in allen Untersuchungshaftanstalten s chritt
weise dos gegenwärtige und für die Zukunft voraussehbare Höchstniveau 
der Ausstattung mit technischen Sicherungsanlagen zu erreichen. Die 
Mitarbeiter sind rechtzeitig auf diese Erfordernisse einzustellen.
Dazu gehört vor allem auch die ideologische Klärung des Problems, 
daß Fernbeobachtungsanlagen vorrangig der Erhöhung der Ordnung und 
Sicherheit in der Untersuchungshaftanstalt sowie der Sicherheit des 
Lebens und der Gesundheit der Mitarbeiter dienen und nicht der K o n 
trolle der Dienstdurchführung der Mitarbeiter. Der Einsatz neuer T e c h 
nik, mit derenHilfe die individuelle visuelle Beobachtung nicht ersetzt 
wird, die aber auch ermöglicht, durch Vorgesetzte Fehler im Verhalten, 
von Mitarbeitern festzustellen, stieß bei einem Teil von Mitarbeitern 
zunächst auf Ablehnung und führte auch zur Verunsicherung, insbeson-


